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Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung  
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698) zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) hat der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm  
die am 21.07.2016 beschlossene Hauptsatzung der Gemeinde Eningen unter Achalm mit Beschluss 
vom 17.12.2020 bezüglich § 6a ergänzt: 
 
 

I. Verfassung und Organe 

§ 1. Verfassung 

(1) Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Verwaltungsorgane der  
Gemeinde. 

(2) Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehren-
amtlichen Mitgliedern (18 Gemeinderäte). Für die Zahl der Gemeinderäte ist jeweils 
die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe maßgebend.  
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§ 2. Beschließende Ausschüsse   – Zusammensetzung –  

(1) Aufgrund von § 39 Abs. 1 GemO werden die nachstehend genannten beschließen-
den Ausschüsse gebildet, die neben dem Bürgermeister als Vorsitzendem die nach-
stehend in Spalte 3 genannte Zahl von Gemeinderäten (weitere Mitglieder) haben:  

Name des beschließenden  
Ausschusses 

Zahl der Gemeinderäte 
 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 9 

Technischer Ausschuss 9 

Umlegungsausschuss 
7 

zusätzlich 2 beratende  
Sachverständige 

 
Der Umlegungsausschuss wird als nichtständiger Ausschuss jeweils für die Dauer 
eines Umlegungsverfahrens gebildet.  
 
 

(2) Für die weiteren Mitglieder der Ausschüsse werden Stellvertreter (Reihenstellver-
tretung) bestellt, die diese im Verhinderungsfall vertreten.  

(3) Nach jeder Gemeinderatswahl sind die Mitglieder der Ausschüsse und ihre Stellver-
treter neu zu bestellen.  

(4) Der Gemeinderat kann sachkundige Einwohner widerruflich als beratende Mitglie-
der berufen.  

(5) Nach Maßgabe der jeweiligen Betriebssatzung ist in den Eigenbetrieben folgender 
beschließender Ausschuss gebildet: 
Betriebsausschuss der Gas- und Wasserversorgung sowie der Abwasserbeseiti-
gung, des Freibadbetriebs und des Bauhofs.  
 

§ 3. Ältestenrat  

(1) Es wird ein Ältestenrat (§ 33 a GemO) gebildet, der den Bürgermeister in Fragen 
der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats berät.  

(2) Das Nähere über die Zusammensetzung, den Geschäftsgang und die Aufgaben des 
Ältestenrats wird in der Geschäftsordnung des Gemeinderats geregelt. Zu den Re-
gelungen über die Aufgaben ist das Einvernehmen des Bürgermeisters erforderlich.  
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II. Aufgaben und Zuständigkeiten 

§ 4. Zuständigkeit des Gemeinderats  

(1) Der Gemeinderat legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und 
entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Bürgermeister kraft Geset-
zes zuständig ist oder der Gemeinderat bestimmte Aufgabengebiete oder Angele-
genheiten nach Maßgabe dieser Satzung den beschließenden Ausschüssen oder 
dem Bürgermeister übertragen hat.  

(2) Die Gemeindewerke (Gas- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Frei-
bad) und der Bauhof werden nach Maßgabe der Betriebssatzungen als Eigenbe-
triebe nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsge-
setz) geführt. Der Hauptsatzung gehen Regelungen in Betriebssatzungen für ihren 
jeweiligen sachlichen, zeitlichen und räumlichen Geltungsbereich vor. Dies gilt ins-
besondere für die Zuständigkeiten des Gemeinderats, des Bürgermeisters, der be-
ratenden und beschließenden Ausschüsse.  

§ 5. Allgemeine Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse  

(1) Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbst-
ständig anstelle des Gemeinderats, insbesondere in den in § 8 genannten Angele-
genheiten. Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss im Einzelfall zuständig ist, ist die Zu-
ständigkeit des Verwaltungs- und Finanzausschusses gegeben.  

(2) Ist eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer Bedeutung, so muss sie 
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreitet werden, wenn ein Viertel aller 
Mitglieder eines beschließenden Ausschusses dies beantragt. Lehnt der Gemeinde-
rat eine Behandlung ab, weil er die Voraussetzungen für die Verweisung als nicht 
gegeben ansieht, entscheidet der zuständige beschließende Ausschuss.  

(3) Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzel-
fall Weisungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen und Beschlüsse der be-
schließenden Ausschüsse, solange sie noch nicht  vollzogen sind, ändern oder aufhe-
ben. 

(4) Über Angelegenheiten, die in den Geschäftskreis mehrerer beschließender Aus-
schüsse fallen, kann der Gemeinderat beschließen. Die Zuständigkeit des Gemein-
derats ist ferner anzunehmen, wenn zweifelhaft ist, ob die Behan dlung einer Angele-
genheit zur Zuständigkeit des Gemeinderats oder zu der des beschließenden Aus-
schusses gehört.  

(5) Widersprechen sich die Beschlüsse zweier beschließender Ausschüsse, so entschei-
det der Gemeinderat.  

(6) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten sind, sollen 
dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. 
Anträge, die nicht vorberaten sind, sind auf Antrag des Vorsitzenden, einer Fraktion 
oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats dem zu ständigen beschlie-
ßenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen.  

(7) Die Absätze 2 bis 5 finden auf den Umlegungsausschuss keine Anwendung.  
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§ 6. Aufgabenfelder der beschließenden Ausschüsse  

(1) Der Geschäftskreis des Verwaltungs- und Finanzausschusses umfasst folgende Auf-
gabengebiete: 

1.1 Personalangelegenheiten und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  
1.2 Finanz- und Haushaltswirtschaft, Abgaben 
1.3 Schulen, Kindergärten und Jugend 
1.4 Soziales und Kultur 
1.5 Gesundheits- und Veterinärwesen 
1.6 Märkte 
1.7 Liegenschaften, Wald, Jagd, Fischerei und Weide.  
 

 
(2) Der Geschäftskreis des Technischen Ausschusses umfasst folgende  

Aufgabengebiete: 

2.1 Bauleitplanung  
2.2  Hoch- und Tiefbau sowie Vermessung, ausgenommen Angelegenheiten der 

Gemeindewerke und des Bauhofs 
2.3 Versorgung und Entsorgung, ausgenommen Angelegenheiten der  

Gemeindewerke und des Bauhofs 
2.4 Verkehrswesen und technische Straßenverwaltung, ausgenommen Reinigen, 

Räumen und Streuen 
2.5 Feuerlöschwesen und Zivilschutz 
2.6 Friedhofs- und Bestattungswesen  
2.7 Technische Gebäudeverwaltung, ausgenommen Angelegenheiten der  

Gemeindewerke und des Bauhofs 
2.8 Sport-, Spiel-, Bade- und Freizeiteinrichtungen, Park- und Gartenanlagen, aus-

genommen Angelegenheiten der Gemeindewerke 
2.9 Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung. 
 

(3) Der Umlegungsausschuss ist zuständig für alle Sachentscheidungen nach den §§ 45 
ff. des BauGB, die im Rahmen einer Baulandumlegung nach Einleitung des Umle-
gungsverfahrens zu treffen sind. Die Beschlussfassung über die Einleitung eines 
Umlegungsverfahrens obliegt dem Gemeinderat. 
 

§ 6a Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit  
der Mitglieder im Sitzungsraum   

 
Sitzungen des Gemeinderates, der beschließenden und beratenden Ausschüsse 
können gemäß § 37a GemO ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder in Form 
von Videokonferenzen durchgeführt werden. Hinsichtlich der zu erfüllenden Vo-
raussetzungen und der Durchführung von Videokonferenzen wird auf § 37a GemO 
in der jeweils gültigen Fassung verwiesen.  
 

§ 7. Zuständigkeit des Bürgermeisters  

(1) Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung. Er ist für die sachgemäße Erledi-
gung der Aufgaben und den ordnungsmäßigen Gang der Verwaltung verantwortlich 
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und regelt die innere Organisation der Gemeindeverwaltung.  

(2) Der Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit – soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist - 

1.  die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
2.  die ihm sonst durch Gesetz und vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben  
3.  die Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (Weisungsaufgaben). 
 

(3) Dem Bürgermeister werden die in § 8 näher genannten Aufgaben nach  
§ 44 Abs. 2 GemO zur Erledigung dauernd übertragen, soweit sie ihm nicht  
schon kraft Gesetzes zukommen.  

§ 8. Abgrenzung der Zuständigkeiten der Organe  

(1) (1) Die in der nachstehenden Tabelle in den Spalten 3 bis 6 genannten Organe ent-
scheiden in den in Spalte 2 genannten Angelegenheiten im Rahmen der dort genann-
ten Werte, Leistungen, Gegenleistungen, Beträge, Entgelte, Kosten (Wertgrenzen) 
oder im Rahmen der verbalen Beschreibung in den  Spalten 3 - 6. Die Abkürzung T€ 
bedeutet 1.000 Euro. So-weit die Zuständigkeit nicht kraft Gesetzes besteht, gilt sie 
als auf das genannte Organ übertragen. 
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1 2 3 4 5 6 

Nr Angelegenheit Bürger-
meister 
 

Ausschuss Gemein-
derat 

  bis zu 
T€ 

mehr 
als 
T€ 

bis zu 
T€ 

mehr als 
T€ 

1 Bewirtschaftung der Mittel nach dem 
Haushaltsplan 
 

20 20 80 80 

2 Erwerb und Veräußerung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen 
Rechten einschließlich der Ausübung 
von gesetzlichen und rechtsgeschäft-
lichen Vorkaufsrechten, bei einer  
Gegenleistung für den Erwerb oder 
die Veräußerung im Einzelfall 
 

20 20 80 80 

3 Ausführung eines Bauvorhabens bei 
voraussichtlichen Gesamtkosten im 
Einzelfall 
sowie 

20 20 100 100 

 Vergabe von Aufträgen bei Bauvor-
haben bei voraussichtlichen Gesamt-
kosten je Vergabe im Einzelfall 
 

    

4 Planerische Leistungen und techni-
sche Gutachten bei voraussichtlichen 
Honorarkosten im Einzelfall – soweit 
nicht 3 - 
 

20 20 80 80 

5 Erwerb und Veräußerung  sonstiger 
Gegenstände des Anlagevermögens 
im Einzelfall 
 

20 20 80 80 

6 a) Dingliche Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen 
Rechten, im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften, bei einem  Be-
trag oder Wert  im Einzelfall 

 

20 20 80 80 

 b) Bürgschaften für den Wohnungs-
bau und für Wohnungsinstandset-
zungen nach den gesetzlichen Vor-
schriften und bei Bundes- und Lan-
desmitteln bis zur dinglichen Si-
cherstellung 

 

 unbe-

schränkt 

 

  

 c) Sonstige Bürgschaften im Einzelfall  3 

 

3 

 

20 

 

20 
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1 2 3 4 5 6 

Nr Angelegenheit Bürger-
meister 
 

Ausschuss Gemein-
derat 

  bis zu 
T€ 

mehr 
als 
T€ 

bis zu 
T€ 

mehr als 
T€ 

7 Verträge über die Nutzung von 
Grundstücken oder beweglichen Ver-
mögensgegenständen bei einem jähr-
lichen Miet- oder Pachtwert im Ein-
zelfall 
 

7 7 80 80 

8 Annahme und Vermittlung von Spen-
den, Schenkungen und ähnlichen Zu-
wendungen i.S. von § 78 Abs. 4 
GemO im Einzelfall 
 

0 0 30 30 

9 a) Aufnahme von Krediten im Rah-
men der Gesamtkreditermächti-
gung und von Umschuldungen 

 

unbe-
grenzt 

- - - 

 b) Abschluss kreditähnlicher Rechts-
geschäfte im Betrag oder Wert im 
Einzelfall 

 

20 20 80 80 

 c) Aufnahme von Kassenkrediten im 
Rahmen des Höchstbetrags der 
Haushaltssatzung 

 

unbe-
grenzt 

- - - 

10 Führung von Rechtsstreitigkeiten 
einschl. dem Abschluss von Verglei-
chen mit einem Streitwert 
 

20 
 

20 
 

40 
 

40 
 

11 a) Verzicht auf Ansprüche einschließ-
lich des Abschlusses von Verglei-
chen, bei einem Verzicht  im Einzel-
fall im Betrag 

 

5 5 7 7 

 b) Stundung von Ansprüchen im Ein-
zelfall bis 2 Monate 

 

unbe-
schränkt 

   
 

      mehr als 2 bis 6 Monate 5 5 unbe-
schränkt 

 

 

      mehr als 6 Monate bis 12 Monate 
 

5 5 60 60 

 c) Niederschlagung von Ansprüchen 
im Einzelfall im Betrag 

 

5 5 7 7 
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1 2 3 4 5 6 

Nr Angelegenheit Bürger-
meister 
 

Ausschuss Gemein-
derat 

  bis zu 
T€ 

mehr 
als 
T€ 

bis zu 
T€ 

mehr als 
T€ 

12 Gewährung von Lohn- und Gehalts-
vorschüssen, Darlehen u. ä. an Mitar-
beiter im Rahmen des Haushaltsplans 
 

nach allge-
meinen 

Grundsätzen 
bzw. Richtli-

nien 

- - - 

13 Gewährung von Freigebigkeitsleis-
tungen im Einzelfall 
 
 

1 1 3 3 

 

14 Zustimmung zu 
 
a) über- und außerplanmäßigen Aus-

gaben und Verwendung der De-
ckungsreserve im Einzelfall 

 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

12 

 
 

12 

 b) über- und außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen im 
Rahmen des Gesamtbetrags der 
Verpflichtungsermächtigungen  im 
Einzelfall 

 

4 4 12 12 

 
 
 

(2) Die in der nachstehenden Tabelle in den Spalten 3 bis 5 genannten Organe ent-
scheiden ferner in den in Spalte 2 genannten Angelegenheiten, soweit in den Spal-
ten 3 bis 5 deren Zuständigkeit mit einem x gekennzeichnet oder die Zuständigkeit 
verbal oder durch Zif-fern beschrieben ist. Soweit die Zuständigkeit nicht kraft Ge-
setzes besteht, gilt sie als auf das genannte Organ übertragen.   

1 2 3 4 5 

Nr Angelegenheit Bürger-meis-
ter 
 

Ausschuss Gemeinderat 

1 
 

Ernennung,  
Einstellung,  
Eingruppierung,  
Entlassung  
der Beschäftigten und Beamten. Die 
nicht nur vorübergehende Übertra-
gung einer anders bewerteten Tä-
tigkeit bei Beschäftigten und Fest-
setzung der Vergütung sowie sons-
tige personalrechtliche Entschei-
dungen  
 

Entgeltgruppe  
1 bis 6, S2 bis 
S5 sowie  
von befristet 
Beschäftigten  
bis zu 36 Mona-
ten. Außerdem 
Auszubildende 
und geringfügig 
bzw. kurzfristig 
Beschäftigte  
 
vorbehaltlich  
Nr. 3  
 

Entgeltgruppe 
7 und 8,  
S6 bis S8 
sowie 
Beamte im  
einfachen und 
mittleren 
Dienst 
bis einschließ-
lich Bes. 
Gruppe A 9 

Entgeltgruppe 
9 bzw. S9 und 
höher sowie 
Beamte im ge-
hobenen und 
höheren Dienst 
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1 2 3 4 5 

Nr Angelegenheit Bürgermeister 
 

Ausschuss Gemeinderat 

2 Personalwirtschaftliche und perso-
nalrechtliche Maßnahmen bei Be-
schäftigten, Aushilfsbediensteten, 
Auszubildenden und Praktikanten 
 

x 
vorbehaltlich  

Nr. 3 
 
 

  

3 Entscheidung über die Wiederbe-
setzung einer im Stellenplan ausge-
wiesenen Stelle 

x   

4 Entscheidung über das planungs-
rechtliche  Einvernehmen bei der  

   

 a) Zulassung von Vorhaben nach 
§§ 33 BauGB 
 
soweit dies für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung von 
Bedeutung ist 
 

aa) Zulassung von Vorhaben nach  
§ 35 BauGB 
 
soweit dies für eine geordnete 
Entwicklung der Gemeinde von 
Bedeutung ist 

 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 

x 
 

 

 b) Zulassung von Ausnahmen und 
Vorhaben sowie Befreiungen  
nach  §§ 31 und 34 BauGB  
 
soweit dies für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung von 
Bedeutung ist 

 

x  
 
 
 

x 

 

c) Zulassung von Ausnahmen von 
der Veränderungssperre  
(§ 14 Abs. 2 BauGB) 

 

 x  

5 Anträge auf Zurückstellung von 
Baugesuchen (§ 15 BauGB) 
 

 x  

6 Zustimmung zu einer Stellplatz-ab-
lösung gem. § 37 Abs. 5 LBO 
 

 x  

7 Stellungnahme zu Bauanträgen als 
Angrenzer im Sinne von § 55 und 56 
LBO 
 

x   

8 Genehmigungen und Zwischenbe-
scheinigungen für Vorhaben und 
Rechtsvorgänge gemäß §§ 144, 145 
und 169 BauGB 
 

x   

 soweit diese für die Gemeinde von 
grundsätzlicher Bedeutung oder be-
sonderer Wichtigkeit ist 
 

 x  
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1 2 3 4 5 

Nr Angelegenheit Bürgermeister 
 

Ausschuss Gemeinderat 

9 Bestellung von Bürgern zu ehren-
amtlicher Mitwirkung sowie die Ent-
scheidung über einen Ablehnungs-
grund (§ 16 GemO) 
 

x   

10 Zuziehung sachkundiger Einwohner 
und Sachverständiger zu den Bera-
tungen einzelner Angelegenheiten 
im Gemeinderat und in beschließen-
den Ausschüssen 
 

x   

11 Beauftragung der Feuerwehr zur 
Hilfeleistung in Notlagen und mit 
Maßnahmen der Brandverhütung im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Feuerwehrge-
setz 
 

x   

 

§ 9. Wertgrenzen  

(1) Soweit in dieser Satzung Wertgrenzen genannt sind, gelten diese Werte ohne Um-
satzsteuer.  

(2) Bei der Anwendung der Wertgrenzen ist vom einheitlichen wirtschaftlichen Vor-
gang auszugehen. Bei Leasingverträgen ist von der Gesamtsumme bezogen auf die 
vollständige Laufzeit des Leasingvertrags auszugehen.  

III. Schlussbestimmungen 

§ 10. Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Eningen unter Achalm den 17.12.2020 
 
Alexander Schweizer 
Bürgermeister 
 
 


	§ 6a



